
Johannes Se1t Jahren schon Zibt SOgeNANNTeE Teampfarren, Pfar-
1EI]L, die VO:  D einer IupDDe grundsätzlich gleichrangiger 1T1e-eumann
STCer geleitet werden. Immer wieder stellt sich aber die Fra

Ist kollegiale ZE, ob e1in solches eA4m auch als .ANZEeS IN Verbindung
Gemeindeleitung miı1t dem Pfarrgemeinderat 1Ne Pfarre leiten, also das Amt
kirchenrechtlich eINES Pfarrers mi1t en Rechten und 1  en überneh
zulässig? INen kann, daß grundsätzlich und praktisch alle Mitglieder

des eaA4MmMs gleichberechtigte nhaber des Pfarramtes Sind. IDIie
olgende Untersuchung geht deshalbh der Tage nach, ob und
INWICWEILT jeder der tsträger hei gegebenenfalls Uunter-
schiedlichen, aber gleichwertigen Funktionen gleicher Rechte
teilhaftig werden annn Es braucht ohl icht welter he.
gründet werden, welche Aktualität dieser Trage
kommt. rted

ES soll jer geprüft werden, ob die Seelsorge auf Pftarrebene
VO  5 mehreren, grundsätzlich gleichberechtigten Presbytern
ausgeübt werden kann, oder ob elIner solchen Konzeptlon
i1ndende Tre'! Normen 1ndern!: 1 Weg stehen. |)a-
bei wird den VO Bl Vatikanischen Konzil erlassenen un!
ergänzenden Normen und den 1n uNnseceIeN Landen Uu-

findenden Gegebenheiten ebenso Rechnung tragen sSe1nN
WwW1e den ersten Ansätzen einer diesbezüglichen partikularen
Rechtsentwicklung. DDer echtlich mögliche Umfang eliner
Beteiligung der Laıen (und des Pfarrgemeinderates] SOWI1Ee
1ne konkrete Bestimmung dieser Möglichkeiten wurden 1er
7zunächst außer S” gelassen. IBEN einmal aus dem Grund,
weil dadurch die primäre Fragestellung verdeckt werden
könnte, und Z anderen, weil dazu e1INner umfassenderen
Untersuchung bedürfte

Neue Rechtslage DIie Bestimmungen des CGCIE, ber Art und mfang des Pfarr-
amtes gelten 11UT noch 1n Verbindung mi1t den konziliaren
und postkonziliaren Dekreten. Zum beac!  en Teil Sind
S1Ee durch verschiedene Normen des OL Vatikanischen Kon-
zils und durch Dekrete, die 1n X:  ung der VO Konzil
gegebenen ufträge erlassen worden sind, modifiziert und
teilLweise außer Kraft SESECTZEL. Eine weltere Anzahl VO:  w

4NONes sind durch die gewandelten eT.  1SSC 1n VCI-

schiedenen Gebieten der Kirche obsolet geworden Z
4.69, S48 20} Legt 112  ® für die Bestimmung£g der pfarramt-
en Funktionen, ihres Umfangs un ihrer Zuordnung e
das ecC| des @c} und vorkonziliare Synodalbeschlüsse
W16e die diesen vorgegebenen Umstände zugrunde, wird die
heutige Rechtslage verfälscht, weil unvollständig dargestellt.
ulbserdem 1st bedenken, da{iß e1INe e1 VO  5 Vorschrif-
ten des geltenden Rechts sich icht unbedingt und A4U5-

schließlich 11UTI auft die Person des Je einzelnen NNabers
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des Pfarramtes beziehen, sondern pfarramtliche echte un
en beinhalten, die auch VOIll mehreren geme1ınsam
und ollegia. wahrgenommen werden können!. er Ge-
an nämlich, auch eine Personenmehrkheit T-
schuldnerischer „Inhaber“ eiNes Kirchenamtes 1mM CHSCICH
SINn se1In kann, 1st dem kanonischen ecC| icht Tem
Man denke 1Ur das Domkapitel, dem 1 der Sedis
vakanz die ischöfliche Regierungsgewalt anheimtällt ( 431l

I), oder die Tatsache, dafß e1ine juristische Person „Pfar-
I1{WE se1n kann |parochus habitualis . 452 Verbindung

mıiıt 1425). [ J)as kanonische Recht kennt nämlich eine
ausgesprochen „kollegiale“ Tradition!

Pfarrer als Das Dekret „Christus Dominus“ hebt die Pfarrer als Mıiıt-
Mitarbeiter des arbeiter des Bischofts 1n einem bestimmten Teil der Diözese
Bischofs besonders hervor (Art. 3 Prooem.) Die Ptarrer werden C1-

mahnt, geme1insam mıiıt ihren Mitarbeitern („cum SU1S adiu-
toribus“) ZUIN Wohl der Gläubigen und Pfarrgemeinden

wirken. „Deshalb sollen s1e mi1t anderen Pfarrern und
mıit den Priestern zusammen arbeiten, die eine seelsorgliche
Autfgabe 1n ihrem Gebiet ausüben oder einem Aufgaben-
bereich überpfarrlicher Art zugeteilt sind, damit die Seel-

der 1özese nicht der Einheit entbehre und wirksamer
werde“ (Art. + Das bisherige paternalistische Amtsver-
ständnis, das auch den CI bestimmt?, beginnt eiINnem
kollegial-kooperativen Verständnis VO irchlichen Amt all-
gemeın, VOI em aber VO Pfarramt, weichen. Eın sSOILC!|

Verständnis VO pfarrlichen Amt schließt ichtlinien-
kompetenz, vorrangige Verantwortung und Weisungsbe-
fugnis 1n bestimmten achbereichen keineswegs dUus, be:
chränkt S1€e allerdings auf Jene älle, 1n denen sS1e achlich
und funktional ertorderlich sind z Dienstauifsicht,
Rechtsaufsicht, rechtsverbindliche un: rechtsgeschäftliche
Vertretung, Führung der rchenbücher UunN! dgl.)
Darum stellt das Dekret „Christus Dominus“ (Art 3 III)
iıcht LU fest, da{fß die Vikare, als Mitarbeiter des Pfarrers
(„parochi cooperatores“], ihre vortreffliche Arbeit der
Autorität des Ptarrers Jleisten, sondern verlangt auch, da{fß
zwischen Pfarrer und seinen Vikaren en brüderliches Ver-
hältnis bestehen und gegenseıtige TIUF! eITt-
schen“ MUSSse. Wenn diese Worte, der Eigenart des g -
annten Dekretes entsprechend, rechtlich bedeutsam un!
icht 1U rhetorisch verstanden werden, besagen S1e.

Autorität und a| Die Formulierung „Unter der Autorität des Pfarrers“
E1igenverantwortung chlielßt eigene Zuständigkeit und Eigenverantwortung icht

Pftarrliche ufgaben ( 467, 468) Residenzpflicht IC 465}476 8 el 1N-
vigilet .

„Subest parocho, quı1 CU] paterne instruat irigat
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AU.:  N 328 8 I sagt ebenso w1e Art. des Dekretes
„Christus Dominus“ die Bischöfe rait ordentlicher
Vollmacht ihre  — 10zesen „sub auctoritate Romanı onti-
ficis“ leiten. Keinem vernünftigen Kanonisten e1n,
daraus S!  jeßen, die Bischöfe selen 1U Vikare des
Papstes im Rechtssinn). Die Klausel besagt darum auch be-
züglich der Pfarrer HUL, daß der Pfarrer der vorrangıge Ver-
antwortliche, keineswegs aber der Alleinverantwortliche seın
mufß Vorrangige Verantwortlichkeit und der damit unter
Umständen verbundene Charakter e1nes Dienstvorgesetzten
1e1eN kollegiale Kooperatıon und funktionale Gleich-
berechtigung keineswegs aus.

rüderlichkeit un! Wenn VO  3 einem „brüderli  en Verhältnis“ 7zwischen
Kooperatlion dem Pfarrer und selinen Mitarbeitern gesprochen WIT|  cl das

VO  ; „gegenseltiger rtturcht“ bestimmt ist, wird damit
VOIl erkömmlichen paternalistischen Vorstellungen abge-
rückt „Gegenseitige rfurcht“ verlangt einersel1ts, da{fß auch
der Pfarrer die begründete Meıinung des Vikars ernstnimmt,
beinhaltet andererseits zugleich aber auch die Freiheit e1ge-
DG erantwortung und Initlatıve des Vikars 1m Rahmen
eines umfassenden Gesamtplanes für die regionale un pfarr-
iche Seelsorge. Die ufstellung e1InNes solchen anes jedo
annn nicht 1LUTL: Sache der :;bsprache zwischen Pfarrer und
Vikar(en) se1n, sondern verlangt ber die Einschaltung des
Pfarrgemeinderates hinaus eine überregionale Kooperatıon
auftf der Ebene des Dekanats und der Regılon. Das Zeitalter
pfarrherrlicher Autonomie ist ebenso vorüber w1e farrge-
meindliche Eigenbrödelei?®.

„Presbyterium“ als ulberdem impliziert der wiedergewonnene Begri{ff VO

ollegium „Presbyterium“, als ollegium jener, die gemeinsam mıiıt
dem Bischof für einen Teil des Gottesvolkes verantwortlich
sind |Christus OMINUS Art. 1I), daß auch die konkreten
dienstrechtli  en Verhältnisse ach diesem Muster g -
stalten sind Eine solche Mitverantwortung 'a ZW al funk-
tional gestuft se1IN, doch sollen selbst die Bischöfe ihre Pres-
byter „bereitwillig anhören und sich durch eın vertrauens-
volles Verhältnis ihnen den Fortschritt der
pastoralen Arbeit 1ın der ganzen ' Diözese bemühen“
(Christus OMI1INUS Art. 16 IIT) Ja, die Bischöfe sollen die
Presbyter, ihrTe Brüder un! Freunde“, icht 1L.U[I

hören, „sondern Rat fragen und mi1t ihnen besprechen,
W as die Seelsorge erfordert und dem Wohl des Bistums
dient“ |Presbyterorum Ordines Art. 7) Das nthebt die Bı-
schöte ZWaal icht ihrer vorrangıgen Verantwortung, ze1gt

Vgl. Klostermann, Vıisıon einer Gemeinde von IMOISCIL, 1n Die
Chancen der brüderrli:  en Gemeinde, Maınz 1970, 53—62.
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aber, da eine absolutistische Kommandogewalt ihnen icht
mehr zuerkannt wird, vielmehr mu{fß ihr weisendes Wort
aus dem Dialog nıt den Brüdern und Freunden erwachsen,

1st begründen und hat sich bewähren. Tle Pres-
byter bilden mi1t dem Bischof das e1ln'e „Pres-
byterium un! ıne Familie, deren ater der Bischof ist“
.Christus OMI1INUS Art 28 1rotz des 1er och festzu-
stellenden paternalistischen Tonfalles, annn icht übersehen
werden, die UrC} Ordination bestellten Mitarbeiter
des Bischots grundsätzlich eın Kollegium bilden, 1n dem
sehr ohl ıne tun.  1ı10nale Differenzierung geben kann, die
jedo: icht weıt gehen darf, da{iß sS1e tatsächlich zwischen
Mündigen un Unmündigen, elistern und Lehrlingen
terscheidet.

Grundsätzliche Gerade weil für alle Presbyter, gleich we unktion S1e
l  eı ausüben und welches Amt S1e innehaben, die Ordination

der geme1insame Grund lst, auf dem s$1e wirken, ergibt sich
Von er 1ne grundsätzli Gleichheit. Diese sakramen-
tal-ontische Wirklichkeit mMuUu sich auch darin auswirken,
da für die konkrete Ordnung des pfarrlichen Dienstes die
paternalistisch-zentralistische Sicht durch eın kollegial-kom-
munikatives Verständnis un! 1ıne dementsprechende Praxis
überwunden wird*
Denn „alle Presbyter haben ZUSaLlınenNn mıiıt den 15  Oien

e1in und demselben Priestertum und Amt Christi Anteil,
weshalb diese Einheit der Ordination und der Sendung ihre
hierar:  1S! Gemeinschaft mıiıt dem rdo der Bischöfe C1-
ordert“ (\Presbyterorum Ordinis Art. 7) Wenn 1LUN schon
die Bischöfe ehalten sind, 1n ihren Presbytern icht ihre
„Untergebenen“, sondern ihre „Brüder und Freunde“
sehen, auft die sie hören ollen, wieviel mehr sind dann die
Unterschiede unter den Presbytern auf eın tunktionale KTI1-
terıen eschränken Dabei ist der Gehorsam icht mehr
aqls asketisches eal, sondern als achlich begründete Voraus-
SCIZUNg für 1ne sinnvolle Arbeit verstehen. ennoch
impliziert diese CS Auffassung VO Gehorsam
pastoral-kooperativen Gesichtspunkten „keineswegs ruk-
turlosigkeit“, sondern Vvorrangıge Verantwortung auf-
grund gemeinsamer Kenntni1is und verantwortlicher era-
e(ung VOraus?.

Unters:  jiedliche Zweitellos gibt die Ordination keine Berufserfahrung, doch
Erfahrung 1st die notwendige ABehTZeEIt. ANSEINESSCN begrenzen.

Angesichts der ufgaben und 1m Vergleich anderen, äahn-
lLichen Berufen, sollte nach der presbyteralen Ordination die

Vgl Wulf. 1n seinem Kommentar ZU: „Dekret ber Dienst unı Leben
der Prjester-, LThK Vat. 111 166—167.

P,-J. Cordes, Kommentar ZU Dekret ber Dienst und Leben der
Priester (zu Artikel 7—11) eb  A ET
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(zweite) Lehrzeit etiwa analog Z Assessorenzeit 1n der
ege. die Spanne VO  3 drei ahren icht überschreiten®. Nach
bestandener „Z,weiter Dienstprüftung“ |Pfarrkonkurs] i1st der
Vikar grundsätzlich als gleichwertiger, WCN1 auch dienstlich
zugeordneter Mitarbeiter des Pfarrers betrachten und
dementsprechend ehandeln Es MUu. ihm e1ın Raum
eigenverantwortlicher Tätigkeit 1mM Rahmen e1InNes notwendi-
SCH esam  1anes zugewlesen werden?.

Grundsätzlich Wenn das Dekret „Presbyterorum Ordinis“ des Il Vatı-
gleichberechtigte kanischen Konzzils auch GEOLZ tlicher Anregungen unter-

Seelsorger lassen hat, auf die seelsorgliche Teamarbeit USAdTU:  ich
einzugehen®?, ergibt sich doch aufgrund der differenzierter
gewordenen Verhältnisse, VOI die sich heute die Pastoral
der Kirche geste. sieht, und durch den Mangel Ordi-
nlerten Mitarbeitern immer äufiger die Notwendigkeit,
Z7wel oder mehrere Presbyter und nichtordinierte Mitarbei-
ter als grundsätzlich gleichberechtigte Seelsorger eINZU-
setzen?. AD Pfarrei VO  5 morgen“!9 wird ohne grundsätzlich
gleichberechtigte oder zumindest gleichgeachtete Mitarbeiter
kaum mehr funktions- und missionsfähig se1n. Eine So
kollegiale Planung, Leitung und Durchführung der Arbeit
der irchlichen Amtsträger chließt weder die Mitbeteili-
Fung des Pfarrgemeinderates noch eine überregionale Pla-
:U dUus, sS1e vielmehr VOIAaUS S1e chließt aber eben-

Wwen1g die Möglichkeit dUusS, dafß eiNer, sSe1 turnusmäßig
oder auf Dauer, die eschaite und Bücher führt un 1n
bestimmten Bereichen nach den Normen des echts
Weisungsbefugnisse besitzen kann Auch die rechtsges  äft-
iche Vertretung braucht keineswegs unbedingt einem Amts-
trager allein obliegen, wenngleich sich 1n der Regel CIMD-
fehlen wird, aIiIur einen geschäftsführenden Pfarrer bestel-
len Grundsätzli Gleichheit bei Verschiedenheit der Auftf-
gaben und Zuständigkeiten un! dienstrechtliche Überord-
Nung 1elisen einander keineswegs aus. Umgekehrt macht
auch die Gleichheit der Aufgabe und der Dienstbezeichnung
ıne vorrangıge dienstrechtli Verantwortung und das
Recht der Dienstautsicht icht unmöglich Den vielfach NOLT-

wendig gewordenen Amtsformen entspricht dar-
u wWwWenn die Deutsche Bischofskonferenz 1ın den VO  - iıhr C1I-

lassenen „Ausführungsbestimmungen ZU Motu Proprio0
Vgl DiIie egelung hbetreffend die „Zweıte Dienstprüfung“ 1n der ese

Rottenburg VO: 1969, 1n Amitsblatt NT. 1 1969, 288 Zur Inten-
S1VIeETrUNg des praktischen Lienstes sollte ebentalls 1n nalogie Z Referendar-
zeıt das „Diakonatsjahr“ \wie lbereits 1n vielen LDIiözesen geschieht) 3C-
Nutz! werden.

Vgl Vikarstatut der ese Rottenburg VO. und 969 1n Amtsblatt
NT. 14, 1969, 287—288

Vgl o Cordes, 184
Vgl Amitsblatt der ese Rottenburg NT. VO: 969 317
Vgl Das gleichnamige Buch VO:  - Connan Barreau, Luzern 968
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atrımon1la m1ıxta“ VO.: 1970 bestimmte Vollmach-
ten icht u bestimmten Amtsträgern übertragen hat,
sondern jenen, „‚die allgemeine Trauvollm haben‘‘ (1 a)
Sofern folgende Voraussetzungen eindeutig geregelt sind,
stehen VO: kanonischen Rechtssystem, w1e Cc5 1mM Gefolge
des I8 Vatikanums aufgrund der veränderten Situation der
Gemeindearbeit modifiziert ist, keine zwingenden Normen

eine kollegiale Leitung der Pfarrgemeinden. Unter
Berücksichtigung des geltenden bürgerli  en un! vertrag-
ichen Rechts müßte partikularrechtlich geklärt werden.

Es muß die rechtsgeschäftliche Vertretung und die VOCI-

mögensrechtliche Verantwortung klar bestimmt SPe1N.
Dienstaufigaben un! Residenzpflicht (Arbeitszeit) in

Präzisierung der 465, 4.67 mussen umschrieben sSe1nN.
Das Recht der Dienstautsicht und eiın bestimmtes We1-

sungsrecht 1m Rahmen der Gesetze mMuUussen gewährleistet
sSe1N. Dabei 1st reilich bedenken, da{fß w1e schon 1
C6 ( 447) auch das Dekret „Christus Domiınus“ Art.
in Verbindung mi1it dem Motu Propri0 „Ecclesiae Sanctae“
NT. I S I] die Möglichkeit icht ausschliefßt, dafß den De-
kanen das eigentliche Dienstaufsichts- un:! Weisungsrecht
7zukommt. mussen diese echte darum icht un  ing
jedem Leiter einer ruppe oder Pfarrgemeinde zukommen.

Endlich müßte die Applikationspflicht, sotern s1e. über-
haupt 1n dieser Form utfrecht erhalten wird (gem 466]),
SOW1€e die Veran  ortung für die Führung der Kirchenbücher
e 470) eindeutig geregelt werden.
Unter Berücksi|  tigung dieser Voraussetzungen sind ZW110-
gende Rechtsnormen eine ollegiale T  ung der-
enıgen, die 1n einer Pfarrgemeinde zusammenarbeiten, icht

erkennen.

Praxıs

Gonsalv Der theoretische Beılitrag VO  S HO: ber das erhältnis VON

Theorie und Praxıs WI1Ie die grundsätzliche andlung VOainberger
Neumann ber die kollegiale Gemeindeleitung finden 17Teamarbeit 1ın jolgenden Beitrag ihre Konkretisierung: 1er wird eschrie-

einer bürgerlichen ben, WI1e ei1ne traditionelle, bürgerliche Gemeinde VO:  S
Gemeinde einem eam 1er och UNtfier Leitung e1INes Pfarrers, aber
Dıe St Josefspfarrei miıt Offenheit für glei  erechtigte Teamleiter einem
1 aihof (Luzern)] vertieften Glaubensbewußtsein, Gemeindeleben und poli-
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